
Diese Bedingungen gelten für alle Vorteilskonten des Kunden. Sie 
bleiben auch bei einem Kontowechsel auf Kundenwunsch oder bei 
einem Kontowechsel aufgrund der Befristung der Vorteilskonten 
GiroPremium Young bestehen.

1. Inanspruchnahme der Leistung

Zur Inanspruchnahme der einzelnen Leistungen im Rahmen von 
GiroPremium bzw. GiroPremium Young ist der Abschluss einer  
Girokontovereinbarung Voraussetzung. Mit Abschluss der Giro-
kontovereinbarung werden einzelne Leistungen – gemäß der 
je weils gültigen Leistungsbeschreibung – von der Sparkasse 
Schwarz wald-Baar bzw. ihren Vertragspartnern direkt erbracht 
bzw. bereitgestellt. Grundlage für die Nutzung der GiroPremium- 
Leistungen und insbesondere der Finanzleistungen ist ein Giro-
konto, welches als GiroPremium-Konto geführt wird. Die Rahmen-
vereinbarung gilt ausschließlich für Konten natürlicher Personen.

Eine Beschreibung der aktuellen GiroPremium-Leistungen wird 
dem Kunden mit dem Begrüßungspaket ausgehändigt. Bei allen 
Sicherheits-, Service- und Freizeitleistungen tritt die Sparkasse 
Schwarzwald-Baar nur als Vermittlerin auf. 

Das Kundenportal GiroPremium wird von der S-Markt & Mehr-
wert GmbH & Co. KG, Grenzstraße 21, 06112 Halle (im Folgenden 
S-Markt & Mehrwert genannt) betrieben. Es gelten die jeweils  
aktuellen Allgemeinen Teilnahmebedingungen des Kunden-
portals GiroPremium (siehe www.giropremium.de).

Sofern Versicherungsschutz besteht, gelten die jeweiligen Ver-
sicherungsbedingungen des Versicherers. Bei den Versiche-
rungsleistungen ist der Kunde versicherte Person, nicht Versiche- 
rungsnehmer. Versicherungsnehmer ist die S-Markt & Mehrwert 
GmbH & Co. KG. Es gelten die nachstehenden Bedingungen für 
die GiroPremium-Vorteilskonten mit den folgenden Sonder-
bedingungen:

•  Allgemeine Bedingungen für die Notgeld-Versicherung 
der Deutsche Assistance Versicherung AG.

•  Allgemeine Bedingungen für den Zahlungskartenschutz inklu-
sive Versicherung der Deutsche Assistance Versicherung AG.

•  Allgemeine Bedingungen zum telefonischen Rechtsberatungs- 
Rechtsschutz der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG.

Die ausführlichen Bedingungen finden Sie unter: 
www.giropremium.de

Nach Maßgabe der nachfolgend beschriebenen Grundsätze kön-
nen die Kontoinhaber gemäß Rahmenvereinbarung (nachfolgend 
GiroPremium-Nutzer genannt) einzelne Leistungen je nach Art 
gemäß der jeweils aktuellen Leistungsbeschreibung telefonisch 
und online in Anspruch nehmen. 

Zur Auftragsannahme im GiroPremium-ServiceCenter muss sich 
der GiroPremium-Nutzer durch Nennung des Namens, der Konto-
nummer und des Geburtsdatums legitimieren. 

Ohne korrekte Legitimation kann der GiroPremium-Nutzer im 
Interesse seiner eigenen Sicherheit keine Aufträge telefonisch 
übermitteln.

2. Änderung des Leistungsumfangs

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar ist berechtigt, Inhalte und Be-
standteile von GiroPremium bzw. GiroPremium Young sowie 
der einzelnen angebotenen Leistungen zu erweitern oder ein-
zuschränken. Die Sparkasse Schwarzwald-Baar ist ebenfalls be-
rechtigt, das Angebot GiroPremium einzustellen, wenn sie aus 
rechtlichen Gründen dazu verpflichtet wird. In beiden Fällen sind 
Schadenersatzansprüche gegen die Sparkasse Schwarzwald-Baar 
ausgeschlossen.

Informationen über Änderungen des Leistungsumfanges erhält 
der GiroPremium-Nutzer vorab in angemessener Frist. Ände-
rungen der Leistungen werden unter anderem im Internet unter  
www.spk-swb.de veröffentlicht.

3. Sorgfaltspflichten

Die Zahlungsansprüche der Sparkasse Schwarzwald-Baar und ihrer 
Vertragspartner gegenüber dem GiroPremium-Nutzer werden 
dem GiroPremium-Konto belastet bzw. über seine Kreditkarte  
abgerechnet, es sei denn, die Abrechnung ist direkt mit dem  
Vertragspartner erfolgt.

Der GiroPremium-Nutzer trägt Sorge dafür, dass die erforderliche 
Deckung auf dem Konto vorhanden ist. Zur Absicherung eines 
 reibungslosen Ablaufs aller Leistungen teilt der GiroPremium- 
Nutzer etwaige Adressänderungen unverzüglich der Sparkasse 
Schwarzwald-Baar mit.

4. Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Missbrauch bei der telefonischen Auftrags-
erteilung hat der GiroPremium-Nutzer insbesondere darauf zu 
achten, dass er bei Nennung seiner Legitimationsdaten nicht  
abgehört wird.

5. Haftung der Sparkasse Schwarzwald-Baar

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar trägt Schäden, die dem 
GiroPremium- Nutzer aus Übermittlungsfehlern, Missverständ-
nissen oder Irrtümern bei der Abwicklung der Aufträge entste-
hen, sofern den GiroPremium-Nutzer kein Verschulden trifft. 
Für Schäden durch Fehlleitungen und Verzögerungen haftet die 
 Sparkasse Schwarzwald-Baar im Rahmen des von ihr zu vertre-
tenden Verschuldens nur in dem Maße, wie sie im Verhältnis zu 
anderen Ursachen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt 
hat. Für Mängel in der Leistungserbringung durch Vertragspart-
ner der Sparkasse Schwarzwald-Baar und/oder Schäden infolge  
deren Leistungserbringung haftet die Sparkasse Schwarzwald- 
Baar nicht, sofern sie diese nicht selbst schuldhaft (mit)verur-
sacht hat. Sie ist für deren Leistungen lediglich Vermittlerin.

Einwände und Ansprüche aus der Beziehung zu dem jeweiligen 
Vertragspartner sind unmittelbar bei diesem geltend zu machen.
Für die Nichterreichbarkeit des GiroPremium-ServiceCenters, ins-
besondere für den Fall, dass dies vorübergehend oder auf Dauer 
aus technischen Gründen nicht möglich ist, haftet die Sparkasse 
Schwarzwald-Baar nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

Geschäftsbedingungen für GiroPremium 
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6. Haftung des GiroPremium-Nutzers

Verletzt der GiroPremium-Nutzer seine Sorgfaltspflichten schuld-
haft, so hat er den daraus resultierenden Schaden zu tragen.

7. Kündigungsrecht

Der Vertrag zum GiroPremium-Vorteilskonto wird auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. Der Kunde kann die Vereinbarung zum  
GiroPremium-Vorteilskonto jederzeit kündigen. Der Girokontover- 
trag bleibt von einer Kündigung des GiroPremium-Vorteilskontos 
unberührt. Das Girokonto wird dann als GiroComfort-Girokonto 
ohne GiroPremium-Vorteilsleistungen fortgeführt. 

a) ordentliche Kündigung

Der GiroPremium-Nutzer und bei Vorliegen eines sachge- 
rechten Grundes auch die Sparkasse Schwarzwald-Baar kön-
nen die Rahmenvereinbarung oder einzelne Vertragsverhält-
nisse – mit Ausnahme des Girovertrages – im Rahmen von
GiroPremium jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. Kündigt die Sparkasse Schwarzwald-Baar die Rah-
menvereinbarung, so wird sie den berechtigten Belangen des 
GiroPremium-Nutzers angemessen Rechnung tragen, insbe-
sondere nicht zur Unzeit kündigen.

Sowohl die Sparkasse als auch die S-Markt & Mehrwert können 
die Rahmenvereinbarung ordentlich kündigen (z. B. Einstellen 
des Angebotes). Die Kündigungsfrist beträgt in diesem Fall 
zwei Monate.

b) Kündigung aus wichtigem Grund

Ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen können sowohl der 
GiroPremium-Nutzer als auch die Sparkasse Schwarzwald-Baar 
die Rahmenvereinbarung oder einzelne Vertragsverhältnisse
im Rahmen von GiroPremium jederzeit fristlos kündigen, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt, aufgrund dessen dem Kündigen-
den die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung nicht zugemutet
werden kann.

Für die Sparkasse Schwarzwald-Baar ist ein solcher Kündi-
gungsgrund insbesondere dann gegeben, wenn der 
GiroPremium- Nutzer das GiroPremium-Konto überwiegend  
zur Abwicklung gewerblicher Zahlungsvorgänge nutzt.
Im Falle einer Kündigung darf die Sparkasse Schwarzwald-Baar 
den Zugang zum GiroPremium-ServiceCenter sperren.

c ) Rechtsfolgen bei Kündigung

Die Kündigung der Rahmenvereinbarung hat grundsätzlich die 
gleichzeitige Beendigung der Vertragsverhältnisse über die ein - 
zelnen Leistungen zur Folge. Eventuell in Abwicklung befind
liche Einzelleistungen können noch erbracht werden.
Der GiroPremium-Nutzer ist außerdem verpflichtet, die Sparkas-
se Schwarzwald-Baar insoweit von allen für ihn oder seinem 
Auftrag übernommenen Verpflichtungen zu befreien.

d) Kündigung des Girokontos

Die Auflösung oder Kündigung des Girokontos beendet gleich-
zeitig auch die Vereinbarung über das GiroPremium-Vorteils-
konto.

8. Gesprächsaufzeichnung im GiroPremium-ServiceCenter

Dem Kunden ist die mögliche Aufzeichnung der Telefongespräche, 
die über die für die Leistungserbringung vorgesehenen Service-
nummern geführt werden, bekannt. Neben (in Stichproben durch-

geführten) Schulungszwecken soll mit der Aufzeichnung der Tele-
fongespräche sichergestellt werden, dass in Reklamationsfällen 
Zweifel hinsichtlich des Inhalts eines Auftrages sowie der Person 
des Auftraggebers ausgeräumt werden können. Die Aufzeich-
nungen können 14 Monate aufbewahrt werden und werden nach 
Ablauf dieser Frist gelöscht.

9. Datenschutz

Sofern zur Abwicklung der Leistung das GiroPremium- 
ServiceCenter erforderlich ist, werden personenbezogene Daten  
in dem für die Erfüllung der Leistung erforderlichen Umfang 
an den Kooperationspartner übermittelt und gespeichert. Die 
 Kooperationspartner haben sich gegenüber der Sparkasse 
Schwarzwald-Baar zum Schutz der Daten gemäß Datenschutz- 
Grundverordnung und nach dem Bundesdatenschutzgesetz ver-
pflichtet. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt 
ausschließlich zur Durchführung der in dieser Vereinbarung zu-
gesicherten Leistungen. Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß  
Art 6 (1) Buchstaben a, b, und f DS-GVO. Im Übrigen wird auf die 
Bestimmungen der Sparkasse Schwarzwald-Baar zum Daten-
schutz (siehe www.spk-swb.de) verwiesen.

10. Änderung der Bedingungen

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar wird den GiroPremium- Nutzer  
auf geeignete Weise, unter anderem über das Internet  
www.spk-swb.de, auf eine Änderung dieser Bedingungen hinweisen.

Ist der Hinweis erfolgt, so gilt die Änderung als genehmigt, wenn 
der GiroPremium-Nutzer ihr nicht binnen zwei Monaten schrift-
lich widerspricht. Die Sparkasse Schwarzwald-Baar wird dann die 
geänderte Fassung der Bedingungen der weiteren Geschäftsbe-
ziehung zu Grunde legen. Auf diese Folgen wird die Sparkasse 
Schwarzwald-Baar den GiroPremium-Nutzer bei Bekanntgabe 
 besonders hinweisen. Die Frist ist gewahrt, wenn der Widerspruch 
innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe der Änderung  
abgesandt worden ist.

11. Leistungserbringung

Leistungen im Rahmen von GiroPremium werden durch die 
Sparkasse Schwarzwald-Baar selbst, ihren Dienstleister (derzeit 
S-Markt & Mehrwert) und weitere Partner-Unternehmen, erbracht. 
Damit nur berechtigte Kunden GiroPremium-Leistungen erhal-
ten, prüfen Partner-Unternehmen die berechtigte Vorteilsgewäh-
rung durch Datenabgleich mit der Sparkasse Schwarzwald-Baar
oder ihrem Dienstleister. Die im Zusammenhang mit der Leis-
tungserbringung stehenden Daten werden zur Vertragserfüllung
und Leistungsdokumentation an die Sparkasse Schwarzwald-Baar 
und ihren Dienstleister, die S-Markt & Mehrwert, weitergegeben
und dort gespeichert. In diesem Rahmen entbindet der Kunde die 
Sparkasse Schwarzwald-Baar vom Bankgeheimnis. Die S-Markt & 
Mehrwert speichert ihre Daten in Deutschland und unterliegt den 
Anforderungen der DS-GVO und des Bundesdatenschutzgeset-
zes. Das Einverständnis zum oben genannten Datenaustausch
und der Datenspeicherung kann vom Kunden jederzeit mit zu-
künftiger Wirkung widerrufen werden. Bei einem Widerruf wird die  
Sparkasse Schwarzwald-Baar den Vertrag über das Vorteilskonto
unverzüglich kündigen und das Girokonto als GiroComfort-Giro-
konto ohne GiroPremium-Vorteilsleistungen fortführen.

Gültig ab 1. März 2020

s-�Sparkasse
Schwarzwald-BaarSeite 2 von 2H

V
 1

8-
22

4 
(F

as
su

ng
 1

7.
12

.1
9)

G
es

ch
äf

ts
be

di
ng

un
ge

n 
fü

r 
G

ir
oP

re
m

iu
m



1

1.  Versicherungsnehmer, Versicherte Personen und 

Versicherungsfähigkeit

1.1  Der Versicherungsvertrag ist ein Gruppenversicherungs-

vertrag und wurde zwischen der S-Markt & Mehrwert 

GmbH & Co. KG (im Folgenden �S-MM� genannt) als Versi-

cherungsnehmerin und der Deutsche Assistance Versi-

cherung AG als Versicherer geschlossen. Versichert sind 

die leistungsberechtigten Sparkassen/Landesbanken-

Kontoinhaber einschließlich deren Partner, sofern diese 

das Konto als berechtigte Personen nutzen (im Folgenden 

�ver sicherte Kontoinhaber� genannt).

1.2  Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht ver-

sowie Personen, deren Teilhabe am allgemeinen Leben 

insbesondere der mentale Geisteszustand und die objek-

2. Beginn und Ende des Versicherungsvertrages

  Der Versicherungsvertrag beginnt mit Abschluss des Ver-

-

den �Kontovertrag� genannt) der versicherten Kontoinha-

3. Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes

-

trages bei der Sparkasse/Bank.

3.2  Kein Versicherungsschutz besteht, wenn zum Zeitpunkt 

des Schadenereignisses der Kontovertrag beendet wurde. 

-

-

cherungsfälle:

  � zum vereinbarten Zeitpunkt;

 �  mit dem Tod des jeweiligen versicherten Kontoinhabers;

 �  mit der Abmeldung aus dem versicherten Personenkreis 

durch die Versicherungsnehmerin unter Beachtung der 

festgelegten Fristen und Voraussetzungen;

 �  wenn die im Gruppenversicherungsvertrag vereinbarten 

 �  mit der Beendigung des Gruppenversicherungsvertrages.

4. Prämienzahlung

-

rungsnehmerin gezahlt. Das Nichtbezahlen der Prämie 

5.  Welche Leistungen umfasst die Notgeld- 

Versicherung?

  Im Notfall (Verlust, Missbrauch oder Diebstahl von Zah-

lungsmitteln, technische Probleme am Geldausgabeauto-

maten oder am POS-Terminal) erhält der versicherte Kon-

toinhaber kurzfristig weltweit Bargeld. Die Transaktion 

erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden (europäi-

sche Länder und Nordamerika), abhängig vom Bestim-

mungsort und der Auszahlungsstelle.

  Die Höhe des maximalen Auszahlungsbetrages pro Not-

-

tuts genannten Betrag. Zum gleichen Notfall kann die 

-

chen des maximalen Auszahlungsbetrages erfolgen. 

 

Geldinstitut

Maximale Höhe des Auszahlungsbetrages:

Service-Center

Versicherer

Deutsche Assistance Versicherung AG

Hansaallee 199

Vorstand: Jörg Tomalak-Plönzke (Vorsitzender),  

Marcus Hansen, Andreas Heinsen

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Wolfgang Breuer

Sparkasse Schwarzwald-Baar

GiroPremium und GiroPremium Young  

1.500 

Sparkasse Schwarzwald-Baar 
Postfach 1180 
78001 Villingen-Schwenningen 
Telefon: +49 7721 291-12345 
 
www.giropremium.de
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  Die Dauer der Transaktion ist abhängig vom Bestimmungs-

-

lungsstelle vor Ort nicht möglich ist, organisiert das Ser-

-

weisung. Der Kontoinhaber legitimiert sich bei der Auszah-

lungsstelle anhand eines persönlichen Ausweisdokumen-

tes (z. B. Reisepass, Personalausweis).

  Dieser Service wird 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche 

angeboten. Die Transferkosten trägt der Versicherer. Die 

Auszahlung erfolgt nur nachdem der versicherte Konto-

-

se beim Service-Center eingegangen ist. Die Abbuchung 

in Höhe des ausgezahlten Betrages erfolgt innerhalb von 

zwei Wochen vom Konto des versicherten Kontoinhabers. 

6.  In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 

 eingeschränkt oder ausgeschlossen?

  Der Versicherer leistet nicht, wenn versicherte Kontoinha-

-

zur Leistung frei, wenn versicherte Kontoinhaber den Ver-

Täuschung oder der Vorsatz durch ein rechtskräftiges 

Strafurteil festgestellt, gelten diese als bewiesen.

grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, die 

Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-

  Der Versicherer leistet nicht, wenn der Versicherungsfall 

bei Abschluss der Versicherung vorhersehbar war.

7.  Was ist im Schadenfall zu beachten?  

(Obliegenheiten)

  Ohne die Mitwirkung der versicherten Kontoinhaber kann 

der Versicherer die Leistung nicht erbringen. Die versi-

cherten Kontoinhaber haben daher die nachfolgenden 

Punkte zu beachten, um den Versicherungsschutz nicht 

zu gefährden.

7.1 Kontaktaufnahme mit dem Service-Center

  Der versicherte Kontoinhaber oder ein Beauftragter muss 

-

vice-Center aufnehmen. 

-

gestatten und jede hierzu dienliche Auskunft erteilen. 

7.3 Folgen bei einer Nichtbeachtung der Obliegenheiten

  Verletzt der versicherte Kontoinhaber eine der vorge-

nannten Obliegenheiten vorsätzlich, entfällt der Versiche-

rungsschutz.

  Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegen-

heit ist der Versicherer berechtigt, die Leistung in einem 

der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhält-

dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wur-

de, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

 

-

rungsvertragsgesetz (VVG) sowie deutsches Recht. An-

 

-

res, in welchem die Leistung verlangt werden kann. Alle 

Bestimmungen des Versicherungsvertrages gelten sinn-

9. Was ist bei Mitteilungen zu beachten?

abzugeben.
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Hinweise zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung

Die Deutsche Assistance Versicherung AG ist dem Code of 

Conduct der deutschen Versicherungswirtschaft zum 1. Juni 

deutsche Versicherungswirtschaft�. Der Gesamtverband der 

Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat gemeinsam mit 

den Mitgliedsunternehmen, den Landesdatenschutzbehörden 

deutsche Versicherungswirtschaft erstellt.

Hier können Sie den Code of Conduct nachlesen:

www.deutsche-assistance.de

 

 

-

bezogenen Daten zu Zwecken der Werbung zu wider-

-

rechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung 

Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde 

an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder eine 

-

schutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben ge-

nannten Adresse mit dem Zusatz �Datenschutzbeauftragter� 

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Versicherungsombudsmann e. V.

ombudsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegen-

heiten das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungs-

verfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

D
A
V
-G
A
V
B
-N
G
V
-1
2
/1
8
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§ 1 Versicherte Person, versicherte Sachen

Der Versicherungsvertrag wird als Gruppenversicherungsver-

trag geschlossen, wobei die Erteilung eines Versicherungs-

scheins an die Versicherten ausgeschlossen ist. Die Deutsche 

Assistance Versicherung AG ist der Versicherer und die S-

Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG der Versicherungsnehmer.

Als versicherte Person gilt jeweils der berechtigte Inhaber 

 eines gültigen Kontopaketvertrags oder eines gültigen Kredit-

kartenpaketvertrags mit dem in den AVB genannten Kreditins-

titut. Hierfür muss das Kreditinstitut einen Gruppen versi che-

rungsvertrag über die Zahlungskartenschutz-Versicherung 

mit dem Versicherer abgeschlossen und die versicherte Person 

das Registrierungsformular an das Service- Center übersandt 

haben. Bei einer Online-Registrierung entfällt die schriftliche 

Bestätigung durch das Service-Center.

-

len Verlusten durch unberechtigte Nutzung registrierter Kre-

ditkarten und sonstiger registrierter Zahlungskarten, die von 

einem deutschen Unternehmen (z. B. Bank, Sparkasse und 

Kaufhaus) im Inland ausgegeben werden (im folgenden Kar-

tenemittent genannt) und eine Zahlungsfunktion (wie z. B. 

Kreditkarten und SparkassenCard) besitzen, vorausgesetzt 

der Verlustmeldung im Service-Center eingetreten.

§ 2 Verlustmeldung/Kartensperrung

1.  Die versicherte Person muss ihre Kredit- und sonstigen 

Zahlungskarten, die von einem deutschen Unternehmen 

(z. B. Bank, Sparkasse und Kaufhaus) im Inland ausgege-

ben werden und eine Zahlungsfunktion (wie z. B. Kredit-

karten und SparkassenCard) besitzen, im Service-Center 

registrieren lassen. Die Erstregistrierung der Zahlungs-

karten hat über das Zahlungskarten-Registrierungsfor-

mular zu erfolgen.

-

kommen ihrer registrierten Kredit- und sonstigen Zah-

nach Kenntnis dem Service-Center mitzuteilen und diese 

sperren zu lassen. In Fällen des Abhandenkommens von 

Kredit- und sonstigen Zahlungskarten infolge einer wi-

derrechtlichen Tat (Diebstahl/Einbruchdiebstahl/Raub) 

hat die versicherte Person unverzüglich Anzeige bei einer 

zuständigen Polizeidienststelle zu erstatten. Die Sper-

Hotline des Service-Centers. Die entsprechende Mittei-

lung an das (die) Karten emittierende(n) Unternehmen 

hinsichtlich der Sperrung der Kredit- oder sonstigen Zah-

lungskarte leitet das Service-Center weiter.

3.  Nach Erhalt der Verlustmeldung informiert das Service-

Center das Karten emittierende Unternehmen unverzüg-

lich über die Kartensperrung.

-

gemäßen Durchführung der Dienstleistung erforderlichen 

Daten vollständig und richtig zu übermitteln und/oder zu 

bestätigen bzw. es nicht zu versäumen, dem Service- 

Center Änderungen der registrierten Daten unverzüglich 

mitzuteilen. Nur so kann die korrekte Weiter gabe des Auf-

trags zur Kartensperrung an die Karten emittierenden Un-

ternehmen erfolgen.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE  
ZAHLUNGSKARTENSCHUTZ-VERSICHERUNG
GRUPPENVERSICHERUNG

Geldinstitut

gültig für:

Service-Center

Versicherer

Deutsche Assistance Versicherung AG
Hansaallee 199

Vorstand: Jörg Tomalak-Plönzke (Vorsitzender),  
Marcus Hansen, Andreas Heinsen
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Wolfgang Breuer

Ein Unternehmen der ÖRAG-Gesellschaften

Sparkasse Schwarzwald-Baar

GiroPremium und GiroPremium Young

Sparkasse Schwarzwald-Baar 
Postfach 1180 
78001 Villingen-Schwenningen 
Telefon: +49 7721 291-12345 
 
www.giropremium.de
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§ 3 Widerrechtliche Tat

1.  Diebstahl

  Ein Diebstahl liegt vor, wenn der Dieb einem anderen eine 

fremde bewegliche Sache in der Absicht wegnimmt, sie 

sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen.

 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

 a)  in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 

mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge ein-

dringt. Ein Schlüssel ist falsch, wenn die Anfertigung 

desselben für das Schloss nicht von einer dazu berech-

tigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist. Der 

Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 

dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sa-

chen abhandengekommen sind;

 b)  in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht 

oder falsche Schlüssel oder andere Werkzeuge benutzt, 

um es zu öffnen;

 c)  aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes 

 Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude 

eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

 d)  in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl 

auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel 

gemäß a) oder b) anwendet, um sich den Besitz des ge-

stohlenen Gutes zu erhalten;

 e)  in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüs-

sel eindringt oder dort ein Behältnis mittels richtiger 

Schlüssel öffnet, die er durch Einbruchdiebstahl oder 

außerhalb des Versicherungsortes durch Raub an sich 

gebracht hatte;

 f)  in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüs-

sel eindringt, die er � auch außerhalb des Versiche-

rungsortes � durch Diebstahl an sich gebracht hatte, 

 vorausgesetzt dass weder der Versicherungsnehmer 

noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl der Schlüs-

sel durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.

3.   Raub

 Raub liegt vor, wenn 

 a)  gegen die versicherte Person Gewalt angewendet wird, 

um deren Widerstand gegen die Wegnahme versicher-

ter Sachen auszuschalten;

 b)  die versicherte Person die versicherte Sachen heraus-

gibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat 

mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die in-

nerhalb des Versicherungsortes verübt werden soll;

 c)  der versicherten Person versicherte Sachen wegge-

nommen werden, weil der körperliche Zustand infolge 

eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten 

sonstigen Ursache beeinträchtigt und dadurch deren 

Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

§ 4 Versicherungssummen Kartenschutz

1.  Es gelten grundsätzlich die Bedingungen der Kartenemit-

tenten, welche die versicherte Person bei Abschluss des 

Kartenvertrags mit diesen vereinbart hat.

-

ten, besteht Versicherungsschutz bei der Deutschen As-

sistance Versicherung für die versicherte Person bis zu ei-

 registrierte Zahlungskarte, die nicht von einem Kreditins-

Verlust/Schadensfall.

3.  Sonstige Kosten, die mittelbar oder unmittelbar durch 

eine unberechtigte Nutzung entstehen, sind nicht versi-

chert.

§ 5 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

1.  Der Versicherungsschutz beginnt nach Abschluss des 

Kontopaketvertrags oder Kreditkartenpaketvertrags mit 

dem in den AVB genannten Kreditinstitut und mit Ein-

gang des ausgefüllten Zahlungskarten-Registrierungs-

formulars beim Service-Center. Registriert die versicherte 

Person die Zahlungskarten des Kreditinstituts, besteht 

Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der erfolgreichen 

Registrierung bei diesem Portal. Bei einer Online-Regist-

rierung entfällt die schriftliche Bestätigung durch das Ser-

vice-Center.

Kontopakets oder des Kreditkartenpakets mit dem in den 

AVB genannten Kreditinstitut. Eine gesonderte Kündi-

gung des Versicherungsvertrags ist nicht nötig.

§ 6 Schadensmeldung 

Um einen Anspruch auf Versicherungsleistung geltend zu ma-

chen, fordert die versicherte Person bei Schadensmeldung 

beim Service-Center ein Schadensformular an. Es ist vollstän-

dig auszufüllen und zu unterschreiben (mit der Unterschrift 

beauftragt die versicherte Person gleichzeitig den Kartenaus-

steller, Details über die unberechtigte Nutzung der Zahlungs-

karten an das Service-Center weiterzugeben und binnen 

-

densmeldung sind außerdem folgende Belege beizufügen:

 �  eine Kopie des Kontoauszugs, der die unberechtigte 

Nutzung der Kredit- oder sonstigen Zahlungskarten 

 dokumentiert;

 �  Kopie(n) des in dieser Angelegenheit mit dem Karten-

aussteller geführten Schriftwechsels;

 �  eine Kopie der Anzeige bei der zuständigen Polizei-

dienststelle (bei Diebstahl).
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Das Ergebnis der Schadensbearbeitung wird der versicherten 

-

meldung im Service-Center mitgeteilt. Sie wird über den Be-

trag, der ihrem Konto gutgeschrieben wird, bzw. im Falle der 

Ablehnung über die Gründe informiert.

§ 7 Haftungsausschlüsse

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen unberechtigte 

Nutzungen(,)

 �  für die der Kartenaussteller haftbar ist;

Service-Center erfolgt sind;

 �  die durch die versicherte Person oder ein in ihrem Haus-

halt lebendes Familienmitglied oder Lebenspartner er-

folgt sind;

 �  bei Mittäterschaft der versicherten Person;

 �  durch jede Art von Transaktion per PIN-Nummer (durch 

Anwendung von Gewalt, sorgfaltswidriges Verhalten 

oder auf sonstige Art und Weise);

-

sorgfältigen Aufbewahrung der Kredit- und sonstigen 

Zahlungskarten, der Geheimhaltung der Geheimzahl 

(PIN) oder der unverzüglichen Benachrichtigung, zum 

Missbrauch beigetragen haben.

§ 8 Schlussbestimmungen

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichen-

des bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies 

gilt insbesondere für Gesetzesbestimmungen, die nach Maß-

gabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versiche-

rungsvertrags sind.

§ 9 Welcher Gerichtsstand besteht?

1.  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-

mittler

  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-

cherungsvermittlung gegen den Versicherer bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-

sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu-

ständigen Niederlassung. Ist der Versicherte eine natürli-

che Person, dann ist auch das Gericht örtlich zuständig, in 

dessen Bezirk die versicherte Person zur Zeit der Klageer-

hebung ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-

chen, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-

cherungsvermittlung gegen die versicherte natürliche 

Person ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in 

dessen Bezirk die versicherte Person zur Zeit der Klageer-

hebung ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-

chen, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Andere nach 

deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden 

durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Die Deutsche Assistance Versicherung AG ist dem Code of 

Conduct der deutschen Versicherungswirtschaft zum 1. Juni 

für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 

deutsche Versicherungswirtschaft�. Der Gesamtverband der 

Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat gemeinsam mit 

den Mitgliedsunternehmen, den Landesdatenschutzbehörden 

und den Verbraucherzentralen diesen Verhaltenskodex für die 

deutsche Versicherungswirtschaft erstellt.

Hier können Sie den Code of Conduct nachlesen:

www.deutsche-assistance.de

Widerspruchsrecht 

 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personen-

-

-

aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde 

an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder eine 

Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Unseren Daten-

schutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben ge-

oder per E-Mail an datenschutz@oerag.de.

Die für uns  zuständige Datenaufsichtbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-

ombudsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegen-

heiten das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungs-

verfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

10006 Berlin

Telefon: 0800 3 69 60 00

Fax: 0800 3 69 90 00

beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108
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1. 

Rechtsberatungs-Rechtsschutz besteht für die versicherten 

Sparkassen-Kunden während der Dauer des aktiven Girokon-

tovertrages mit der Sparkasse. Der Versicherungsbeitrag ist 

im Betrag für das Konto enthalten. 

Der Rechtsberatungs-Rechtsschutz umfasst: 

Der versicherte Kunde hat  Anspruch auf Erstattung der ange-

messenen gesetzlichen Kosten für telefonische Erstberatung, 

wenn ein Beratungsbedürfnis in einer eigenen privaten 

Rechtsangelegenheit besteht und deutsches Recht anwend-

bar ist. Nicht vom Versicherungsschutz umfasst sind Beratun-

gen zum Bank- und Kapitalmarktrecht (insbesondere Wertpa-

pierrecht und allgemein zum Themenbereich �Banking�). 

Die ÖRAG stellt dem versicherten Kunden eine Service-Ruf-

nummer zur Verfügung, die die Vermittlung einer telefoni-

schen Beratung durch einen in Deutschland extern nieder-

gelassenen Rechtsanwalt seiner Wahl ermöglicht. Diese 

Service-Rufnummer der ÖRAG  steht von montags bis freitags, 

8:00 bis 20:00 Uhr, zur Verfügung. Der Mandatsauftrag an den 

von ihm ausgewählten Rechtsanwalt ist vom Kunden zu ertei-

len. Hat der Kunde einen eigenen Anwalt mit der Durchfüh-

rung der telefonischen Beratung beauftragt, so kann er die 

Rechnung zwecks Überprüfung und Ausgleich einreichen. Der 

Höchsterstattungsbetrag für eine telefonische Rechtsbera-

tung richtet sich nach § 34 Abs. 1 Satz 3 Rechtsanwaltsvergü-

tungsgesetz � RVG � und beträgt zurzeit 190 � zuzüglich der 

gesetzlichen Umsatzsteuer.

Sollte eine telefonische Beratung aufgrund der Komplexität 

des Falls bzw. aufgrund der Notwendigkeit der Einsicht in Un-

terlagen nicht möglich und somit eine persönliche Beratung 

durch einen Rechtsanwalt erforderlich sein, werden auf 

in Kundennähe empfohlen. Die Kosten, die durch die persön-

liche Beratung in einer Rechtsanwaltskanzlei entstehen, trägt 

der Kunde. 

2. 

Die Ausübung der Rechte im Leistungsfall steht dem versi-

cherten Kunden direkt zu. Versicherungsschutz besteht für 

den � oder soweit mehrere Personen über das Konto verfügen 

dürfen � die Kontoinhaber. 

3. 

Soweit in diesen Sonderbedingungen nichts Abweichendes 

bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbeson-

dere das Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Telefon 0228 4108-0

Telefax 0228 4108-1550

SONDERBEDINGUNGEN  
TELEFONISCHER ÖRAG-RECHTSBERATUNGS- 
RECHTSSCHUTZ FÜR SPARKASSENKUNDEN 
GRUPPENVERSICHERUNG
GÜLTIG AB 01.08.2018, FMA SBRBS 450918
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Geldinstitut

gültig für:

Service-Center

Versicherer

ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG
Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf
E-Mail: info@oerag.de

Vorstand: Jörg Tomalak-Plönzke (Vorsitzender),
Marcus Hansen, Andreas Heinsen
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Wolfgang Breuer
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Registergericht: Düsseldorf HRB 12073

Sparkasse Schwarzwald-Baar

GiroPremium und GiroPremium Young

Sparkasse Schwarzwald-Baar 
Postfach 1180 
78001 Villingen-Schwenningen 
Telefon: +49 7721 291-12345 
 
www.giropremium.de
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Hinweise zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur mit Hilfe der 
elektro nischen Datenverarbeitung erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln. 
Darüber hinaus bietet die elektronische Datenverarbeitung einen 
besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuch-
lichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren.

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten durch die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG 
und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG 
Datenschutzbeauftragter 
Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf 
Telefax 0211 529-5199 
E-Mail: info@oerag.de

Service-Nummer:  0211 529-5555 MEINRECHT �  
Rechtsservice von A bis Z

Vorstand: Jörg Tomalak-Plönzke (Vorsitzender),  
Marcus Hansen, Andreas Heinsen
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Registergericht: Düsseldorf HRB 12073

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 
der oben genannten Adresse mit dem Zusatz � Datenschutzbe-
auftragter � oder per E-Mail unter: datenschutz@oerag.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der 
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie 
aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich 
unser Unternehmen auf die �Verhaltensregeln für den Umgang 
mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungs-

Versicherungswirtschaft präzisieren (Code of Conduct). Diese 
können Sie im Internet unter www.oerag.de/datenschutz abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen 
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss 
des Vertrages. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Da-
ten, um das von uns zu übernehmende Risiko bestimmen und 
einschätzen zu können. Kommt der Versicherungsvertrag zu-
stande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Ver-
tragsverhältnisses, z. B. zur Rechnungsstellung. Angaben zum 
Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Ver-
sicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsver-

trages ist ohne die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten 

für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichts-
rechtlicher Vorgaben. Bei der Entwicklung neuer Produkte und 
Tarife sind wir auch darauf angewiesen, Versicherungsdaten 
auch zum Testen neuer elektronisch unterstützter Verfahren 
und Prozesse zu nutzen, um damit die Datenverarbeitung hin-
reichend sicher zu gestalten. Die Daten nutzen wir weiterhin für 
eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispiels-
weise für die Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung 
oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG speichert Daten, die für 
den Versicherungsvertrag notwendig sind. Dies sind Ihre Angaben 
im Antrag (Antragsdaten) sowie weitere zur Vertragsführung und 

-abwicklung notwendige versicherungstechnische Daten, z. B. 
Versicherungsnummer, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbin-
dung. Soweit dies erforderlich ist, werden auch Angaben von 
Dritten (z. B. mitversicherte Personen, Vermittler) gespeichert. 
Melden Sie uns einen Versicherungsfall, speichern wir Angaben 
zum Leistungsfall und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. die 
Daten des von Ihnen mandatierten Rechtsanwaltes.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche 
und vertragliche Zwecke erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) 
DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns oder 
von Dritten zu wahren. Dies kann insbesondere der Fall sein:

 � zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

 �  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsproduk-
te und für andere Produkte der Unternehmen der Spar-
kassen-Finanzgruppe  und deren Kooperationspartner 
sowie für Markt- und Meinungsumfragen,

 �  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbe-
sondere von Datenanalysen zur Erkennung von Hinwei-
sen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten kön-
nen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im 
Abschnitt zum Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
-

licher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewah-
-

lage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber 
zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir auch auf 
einen Ausgleich der von uns übernommenen Risiken. Zu diesem 
Zweck haben wir Rückversicherungsverträge geschlossen, die 
einen Teil der Risiken übernehmen. Hierfür benötigt der Rückver-
sicherer entsprechende versicherungstechnische Angaben zur 
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos. Eine Übermittlung 

Vermittler:

In ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch Ver-
mittler betreut. Dies können neben Einzelpersonen auch Vermitt-
lungsgesellschaften sein. Um die Betreuungsaufgabe ordnungs-
gemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler von uns für die 
Betreuung und Beratung notwendige Angaben aus Ihren An-
trags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind insbesondere 
Versicherungsnummer, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungs-
leistungen. Der Vermittler verarbeitet und nutzt die personen-
bezogenen Daten im Rahmen der Beratung und Betreuung.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 

Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäfts-
beziehungen bestehen, sowie der Unternehmen unserer 
 Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilneh-
men, können Sie in der jeweils aktuellen Version unserer Inter-
netseite unter www.oerag.de entnehmen.
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ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG
Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf
E-Mail: info@oerag.de
Vorstand: Jörg Tomalak-Plönzke (Vorsitzender),  
Marcus Hansen, Andreas Heinsen
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Wolfgang Breuer
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Registergericht: Düsseldorf HRB 12073

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfül-

Strafverfolgungsbehörden, Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht). Ferner übermitteln wir Ihre personenbezogenen 
Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs. 
Des Weiteren können wir Ihre personen bezogenen Daten zur 

Datenanalyse an Verbände (z. B. Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V., Verband öffentlicher Versicherer) 
weitergeben.

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei 
kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit 
aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unterneh-
men geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungs-
frist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir 
Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 

-
-

gesetzbuch und der Abgabenordnung. Die Speicherfristen 
betragen danach bis zu zehn Jahre. 

Betroffenenrechte

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können 
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder 
die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie 
ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-
mat zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten zu Zwecken der Werbung zu wi-

dersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung 

berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbei-

tung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situ-

ation ergeben, widersprechen. 

Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde 
an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zustän-
dige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und  
Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungs-

wirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informati-
onssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der 
Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung 
bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Ver-
sicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter 
personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Bei der 
Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsver-
trages richten wir Anfragen zum Antragsteller an das HIS und 
speichern das Ergebnis dieser Anfragen. Sollten wir Ihre Daten 
an das HIS melden, werden wir Sie darüber benachrichtigen.

informa HIS GmbH
Abteilung Datenschutz
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden

Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Merkblatt 
�Informationen über den Datenaustausch mit der infoma HIS 
GmbH auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO�, welche Sie 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages 
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprü-
fen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforder-
lichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten 
mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer 
erfolgen. Eine Anfrage beim Vorversicherer erfolgt nur, wenn 
Sie dieser Anfrage vorab schriftlich zugestimmt haben. 

Versicherungsombudsmann e.V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsom-
budsmann e.V. Sie können damit in privaten Angelegenheiten 
das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren 
in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800 3 69 60 00
Fax: 0800 3 6 990 00
beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Telefon 0228 4108-0
Telefax 0228 4108-1550




